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Vorwort

Das Arbeitsrecht in Frankreich unterscheidet sich durch eine Vielzahl allgemeinverbind-
licher Tarifverträge sowie seinen ausgeprägten Kündigungsschutz, der sowohl hohe for-
melle als auch materielle Anforderungen an die Beendigung von Arbeitsverträgen stellt,
deutlich vom Arbeitsrecht in Deutschland. Darüber hinaus sind eine Reihe weiterer wich-
tiger Vorgaben zu beachten, Verstöße gegen diese können zu Sanktionen führen. Für jedes
international tätige Unternehmen sind beim Umgang mit Personalthemen und bei Mitar-
beitereinsätzen in Frankreich grundlegende Kenntnisse dieser Unterschiede wichtig, um
unvorhergesehene Kostenrisiken zu vermeiden.

Ziel dieses Fachbuchs ist es, Unternehmen aus dem deutschen Sprachraum einen Pra-
xisleitfaden für die Beschäftigung von Arbeitnehmern1 und Führungskräften in Frankreich
sowie für Fälle von grenzüberschreitenden Personaleinsätzen wie Entsendungen zu bieten.

Unsere Leserinnen und Leser laden wir herzlich ein, Fragen, Anmerkungen und Ergän-
zungen unter celine.kammerer@roedl-avocats.fr oder nadja.ross@roedl.pro an die Auto-
rinnen zu übermitteln.

Für die Unterstützung bei der Verwirklichung dieses Werks möchten wir dem Verlag
Springer Gabler, insbesondere Irene Buttkus, herzlich danken.

Straßburg und Eschborn, im Oktober 2016 Céline Kammerer
Nadja Roß-Kirsch

1 Zum Zweck einer besseren Lesbarkeit wird für Personen- und Funktionsbezeichnungen die männ-
liche Form verwendet. Eine adäquate weibliche Form ist hier gleichberechtigt mit eingeschlossen.
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Teil I
Grundlagen des französischen Arbeitsrechts

I Der erste Teil des Buches behandelt die Besonderheiten des französischen Ar-
beitsrechts sowie seine Prägung durch eine Vielzahl allgemeinverbindlicher
Tarifverträge und geht auf die bestehenden Vorgaben für die Verwendung der
französischen Sprache ein. Die gesetzlichen und tarifvertraglichen Bestimmun-
gen enthalten eine Vielzahl von Vorschriften, die den Arbeitnehmer besonders
schützen. Tarifverträge finden aufgrund der Allgemeinverbindlichkeit vielfach
auch dann Anwendung, wenn der Arbeitgeber noch keine eigene Gesellschaft
in Frankreich gegründet hat.

Das französische Arbeitsrecht ist über die internationalen Verträge und das EU-Recht
hinaus in der Verfassung, demArbeitsgesetzbuch („Code du Travail“, nachfolgend C.trav.)
und allgemeinverbindlicher Tarifverträge geregelt. Zudem ist in diesem Zusammenhang
das Gesetz zum Schutz der französischen Sprache zu beachten.
Das französische Arbeitsrecht ergibt sich aus internationalen und nationalen Quellen.
Bei den internationalen Quellen werden folgende unterschieden:

� das internationale Recht
– Die Internationale Arbeitsorganisation („O.I.T. – Organisation International du Tra-

vail“) erarbeitet ein internationales Arbeitsrecht: durch allgemeine Vereinbarungen,
welche den Arbeitnehmern Grundrechte verleihen.

� das europäische Recht, welches sich wie folgt aufgliedert:
– nicht gemeinschaftliches europäisches Recht mit Vereinbarungen (die im Jahr 1950

abgeschlossene und 1975 geänderte Europäische Konvention zum Schutz der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten) sowie die Chartas (insbesondere die Europäische
Sozialcharta),

– europäisches Gemeinschaftsrecht einschließlich des primären Gemeinschaftsrechts
(welches aus dem Rom-Vertrag und den Rechtstexten, die diesen überarbeitet bzw.
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ergänzt haben, hervorgegangen ist) und des sekundären Gemeinschaftsrechts, das
von den Gemeinschaftsorganen, welche durch den Rom-Vertrag errichtet worden
sind, geschaffen wurde (insbesondere der Europarat, die Europäische Kommission,
der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, das Gericht erster Instanz auf
europäischer Ebene).

Französisches 
Arbeitsrecht

Interna�onales Quellen Na�onale Quellen

Interna�onales 
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Europäisches 
Arbeitsrecht

Nichtgemein-
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1Die staatlichen Regelungen

I Die Rechtsordnung unterscheidet folgende staatliche Regelungen:
� verfassungsrechtliche Regelungen,
� gesetzliche Regelungen,
� tarifvertragliche Regelungen.

Diese stellen die wesentlichen Quellen des französischen Arbeitsrechts dar.

1.1 Verfassungsrechtliche Regelungen

Im französischen Recht liegt die Quelle jeder Regelung in der Verfassung vom 4. Oktober
1958. Die Verfassung ebenso wie die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von
1789 sowie die Präambel der Verfassung vom 27. Oktober 1946 bilden den sogenannten
Verfassungsblock („Bloc de constitutionnalité“).

Die Präambel der Verfassung von 1946 (IV. Republik), auf die die geltende Verfassung
von 1958 verweist (V. Republik), nennt bestimmte soziale Grundrechte mit unmittelbarer
Rechtswirkung (so die Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs, „Conseil Constitu-
tionnel“):

� das Recht auf Arbeit (dies ist die Pflicht zur Arbeit, das Recht auf einen Arbeitsplatz,
das Verbot der Benachteiligung am Arbeitsplatz wegen des Geschlechts, der Herkunft,
der Überzeugungen oder der Religion),

� das Recht, einer Gewerkschaft beizutreten (das Recht, sich in Gewerkschaften zu-
sammenzuschließen, um seine Rechte und Interessen zu vertreten; die Freiheit, einer
Gewerkschaft eigener Wahl beizutreten; das Verbot, beim Einstellungsgespräch be-
stimmte Fragen zu stellen, siehe Art. L.1132-1 C.trav.),

� das Recht, zu streiken (im Rahmen der geltenden Gesetze),

3© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
C. Kammerer und N. Roß-Kirsch, Arbeitsrecht in Frankreich,
DOI 10.1007/978-3-658-06911-7_1
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� das Recht auf kollektive Verhandlung der Arbeitsbedingungen bzw. Recht auf Mitbe-
stimmung im Unternehmen (Teilnahme jedes Arbeitnehmers an der kollektiven Festle-
gung der Arbeitsbedingungen mittels seiner Interessenvertreter),

� das Recht auf soziale Sicherung,
� das Verbot der geschlechtsspezifischen Diskriminierung.

Der ebenfalls in der Präambel der Verfassung von 1946 enthaltene Verweis auf die
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte von 1789 legt weitere verfassungsrechtliche
Grundsätze mit Bedeutung für das Arbeitsverhältnis fest:

� das Recht auf Eigentum,
� das Recht auf freie unternehmerische Betätigung,
� die Berufsfreiheit (die freie Wahl des Arbeitsplatzes).

Die Vereinbarkeit dieser eher liberalen Grundsätze mit den sozial geprägten Prinzipien
von 1946 ist teilweise problematisch.

1.2 Gesetze und Rechtsvorschriften

Der Gesetzgeber bestimmt die Grundprinzipien des Arbeits-, Gewerkschafts- und Sozial-
versicherungsrechts.

Für deren Anwendungwird sich der Durchführungsbestimmungen oder der Verordnun-
gen bedient. Der Inhalt der Gesetze sowie der Rechtsvorschriften wird durch sogenannte
Verwaltungsrundschreiben („circulaires administratives“) erläutert.

Anders als in Deutschland ist es in Frankreich gelungen, das Arbeitsrecht in einem Ge-
setzbuch zu regeln. Der „Code du Travail“, der in acht Büchern („Livres“) individual- und
kollektivrechtliche Regelungen zusammenfasst, bildet eine wichtige Quelle des französi-
schen Arbeitsrechts. Der neue „Code du Travail“ wurde bei gleichbleibendem Recht neu
kodifiziert und ist seit dem 01.05.2008 in Kraft.

Der „Code du Travail“ gliedert sich in folgende drei Teile:

� Gesetze („loi“) – die verschiedenen Bestimmungen werden mit „L“ gekennzeichnet –,
� Rechtsverordnungen – mit „R“ gekennzeichnet – zum Arbeitsgesetzbuch („règle-

ment“),
� einfache Regierungsverordnungen („décret“) – mit „D“ gekennzeichnet.

Der „Code du Travail“ enthält Regelungen zu folgenden Gebieten:

1. Teil: individuelle Arbeitsverhältnisse (z. B. Arbeitsvertrag, Disziplinarrecht, Streitig-
keiten – Arbeitsgericht),
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2. Teil: kollektive Arbeitsverhältnisse (z. B. Gewerkschaften, Kollektivvereinbarungen,
Arbeitnehmervertretung),

3. Teil: Arbeitszeit, Gehalt, Erfolgsbeteiligung, Gewinnbeteiligung,
4. Teil: Gesundheit und Sicherheit bei der Arbeit,
5. Teil: Beschäftigung,
6. Teil: berufliche Weiterbildung,
7. Teil: Sondervorschriften für bestimmte Berufsgruppen (z. B. Heimarbeiter, Journalis-

ten, Künstler, Mannequins, Tagesmütter),
8. Teil: Kontrolle der Anwendung des Arbeitsrechts.

Am Ende eines jeden Buches befinden sich die in Frankreich wichtigen Strafvorschrif-
ten, welche Sanktionen bei Verstößen vorsehen.

Daneben finden sich auch Bestimmungen im Sozialversicherungsgesetzbuch („Code
de la sécurité sociale“, abgekürzt CCS), im bürgerlichen Gesetzbuch („Code civil“), im
Strafgesetzbuch („Code pénal“) usw.

Die vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialabgaben sind, im Vergleich zu Deutschland,
hoch (siehe Kap. 38).

1.3 Die Rechtsprechung

Der Begriff „Rechtsprechung“ umfasst im weitesten Sinne sämtliche von den Gerichten
getroffenen Entscheidungen (siehe Teil 7, Arbeitsrechtliche Streitigkeiten).

Die Rechtsprechung besteht in erster Linie aus Entscheidungen des Kassationsgerichts-
hofs („Cour de Cassation“), aber auch aus Entscheidungen der Gerichte der unteren In-
stanzen (Berufungsgericht „Cour d’appel“) und in geringerem Maße der Arbeitsgerichte
(„Conseil de prud’hommes“ in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten).

Die Rechtsprechung ist eine bedeutende Quelle des französischen Rechts, doch we-
niger wichtig als in der angelsächsischen Rechtsprechung. In Frankreich kann ein Urteil
eine bereits ausgesprochene Rechtsprechung infrage stellen.

1.4 Die Doktrin

Die Doktrin umfasst sämtliche Stellungnahmen von Juristen und Rechtsprofessoren. Sie
liefert eine Interpretation des Rechts zu bestimmten Themen und zum jeweils aktuellen
Recht und kann sich entsprechend auch ändern. Die Doktrin-Texte sind in juristischen
Fachzeitschriften oder Büchern zu finden.
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1.5 Arbeitshilfen

Kommentare wie in Deutschland sind in Frankreich (nicht nur im Arbeitsrecht) unüblich.
Fachverlage wie LexisNexis-LITEC (blau), DALLOZ (rot) oder LAMY (weiß) geben
„kommentierte“ Textausgaben des „Code du Travail“ heraus, die jeweils Kurzhinweise
auf die Rechtsprechung ohne zusammenhängende Darstellung enthalten.

Praktiker des Arbeitsrechts arbeiten weitestgehend mit den Darstellungen etwa des
„LAMY SOCIAL“ oder dem von FRANCIS LEFEBVRE herausgegebenen Handbuch
„SOCIAL“. Die wichtigen wirtschaftsrechtlichen Fachzeitschriften berichten regelmä-
ßig über die Entwicklung der Arbeitsrechtsprechung und Gesetzgebung in Chroniken
(Rechtsprechungsübersichten, z. B. Juris-Classeur Périodique Ed. Entreprise). Daneben
existieren unzählige arbeitsrechtliche Fachzeitschriften (z. B. Liaisons sociales, Droit so-
cial, DS oder RJS).

Alle wichtigen Rechtsquellen zum Arbeitsrecht (voller Gesetzeswortlaut, Rechtspre-
chung, aktuelle Gesetzesvorhaben, Kollektivvereinbarungen usw.) sind im Internet frei
zugänglich, z. B. unter www.legifrance.gouv.fr. Es finden sich teilweise auch Übersetzun-
gen in weiteren Sprachen wie Englisch, Spanisch oder Deutsch.

http://www.legifrance.gouv.fr


2Die beruflichen Quellen

Neben den staatlichen Quellen finden ebenfalls die beruflichen Quellen Anwendung.

2.1 Die Vereinbarungen aus Tarifverhandlungen
(„Tarif- und Kollektivverträge“)

Es handelt sich hierbei um berufsbedingte Normen („Normes d’origine professionnelle“),
d. h. um Tarifverträge, aber auch Kollektivverträge, welche zwischen einer oder mehreren
Gewerkschaften und einem oder mehreren Arbeitgeberverbänden ausgehandelt werden.

Die Unterschiede zwischen dem Tarifvertrag („Convention collective“) und dem Kol-
lektivvertrag („Accord collectif“) sind folgende:

� Der Tarifvertrag regelt sämtliche Arbeitsbedingungen und Absicherungen der Arbeit-
nehmer.

� Der Kollektivvertrag beschränkt sich auf einen Teil oder Aspekt von Arbeitsbedingun-
gen und Absicherungen der Arbeitnehmer.

Diese Tarif- und Kollektivverträge können mit unterschiedlichem Geltungsbereich ab-
geschlossen werden:

� branchenübergreifend,
� branchenspezifisch,
� für Gesellschaften,
� für Betriebsstätten/Niederlassungen.

Diese Tarif- und Kollektivverträge können außerdem einen territorialen Anwendungs-
bereich haben (national, regional, lokal).

7© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
C. Kammerer und N. Roß-Kirsch, Arbeitsrecht in Frankreich,
DOI 10.1007/978-3-658-06911-7_2
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Der innerhalb einer Gesellschaft anzuwendende Tarifvertrag bestimmt sich nach der
Haupttätigkeit der Gesellschaft.

Tarifvertrag („conven�on
collec�ve“)

Kollek�vvertrag („accord
collec�f“)

• Regelt sämtliche 
Arbeitsbedingungen und 
Absicherungen der 
Arbeitnehmer

• Beschränkt sich auf einen 
Teil oder einen bes�mmten 
Punkt

• Diese Tarif -und Kollek�vverträge können auf verschiedenen 
Ebenen geschlossen werden:

- Branchenübergreifend
- Beruflich
- Gesellscha�
- Betriebsstä�e / Niederlassung

• Außerdem können diese einen territorialen 
Anwendungsbereich haben:

- na�onal
- regional
- lokal

Vergleich Tarifvertrag Kollektivvertrag

2.1.1 Vertragsparteien von Kollektivvereinbarungen

Vertragsparteien von Kollektivvereinbarungen sind anerkannte Gewerkschaften und Ar-
beitgeber oder Arbeitgeberverbände.

„Repräsentativ“ anerkannte Gewerkschaften
Die gewerkschaftliche Vertretung kann wie oben gezeigt für unterschiedliche Geltungs-
bereiche anerkannt werden: national oder branchenübergreifend, für Gruppen, Gesell-
schaften, Niederlassungen. Entsprechend haben dann die als „repräsentativ“ anerkannten
Gewerkschaften in dem jeweiligen Geltungsbereich besondere Vorrechte.

Die Repräsentativität der Gewerkschaftsverbände wird anhand folgender Kriterien
festgelegt, die kumulativ (d. h. in diesem Zusammenhang nebeneinander) vorliegen müs-
sen:

1. die Beachtung der rechtsstaatlichen Werte,
2. die Unabhängigkeit,
3. die finanzielle Transparenz,
4. eine Mindestzugehörigkeitsdauer von zwei Jahren im beruflichen und geografischen

Verhandlungsbereich,
5. die je nach Verhandlungsebenen hergestellte Öffentlichkeit,
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6. der Einfluss, der in erster Linie durch die Tätigkeit und Erfahrung gekennzeichnet ist,
7. die Anzahl der Mitglieder und Beiträge.

Innerhalb derGesellschaft oder der Niederlassung sind diejenigen Gewerkschaftsor-
ganisationen repräsentiert, die die erwähnten Kriterien erfüllen und im ersten Wahlgang
der letzten Wahlen entweder zum Betriebsrat („Comité d’entreprise“), zum Werksaus-
schuss („Comité d’établissement“) als gemeinsame Vertretung des Personals („Délégation
unique du personnel“) oder als Personaldelegierte („Délégués du personnel“) mindestens
10% der abgegebenen Stimmen erreicht haben. Hierbei ist die Zahl der Abstimmenden
unbeachtlich.

In den Berufsbranchen und auf nationaler branchenübergreifender Ebene werden
die Gewerkschaftsvertreter auf diesen Ebenen alle vier Jahre konsolidiert, entsprechend
der in den Gesellschaften erzielten Wahlergebnisse der dort vertretenen Gewerkschaften.

Folgende Gewerkschaften wurden auf nationaler und branchenübergreifender Ebe-
ne als repräsentativ anerkannt (Erlass vom 30.05.2013):

� CGT („Confédération Générale du Travail“),
� CGT-FO („Force Ouvrière“),
� CFDT („Confédération Française Démocratique du Travail“),
� CFTC („Confédération Française des Travailleurs Chrétiens“),
� CFE/CGC („Confédération Générale des Cadres“).

Arbeitgeber (nicht: Konzerne) oder Arbeitgeberverbände
In Frankreich existiert die deutsche Unterscheidung in Arbeitgeber- und Industrieverbän-
de nicht. Wichtigster nationaler Unternehmerverband ist der MEDEF („Mouvement des
Entreprises de France“, bis 1998 unter dem Namen CNPF „Conseil National du Patronat
Français“).

2.1.2 Allgemeinverbindlichkeit

Die Allgemeinverbindlichkeitserklärung (Art. L.2261-15 ff. C.trav) durch den Arbeitsmi-
nister hat in Frankreich große praktische Bedeutung. Für zahlreiche Branchen existieren
allgemeinverbindliche Tarifverträge (z. B. für den Großhandel, Einzelhandel, die metall-
verarbeitende Industrie, für den IT-Bereich, die chemische Industrie usw.).

Für die verpflichtende Anwendung kommt es nur darauf an, dass ein Arbeitnehmer in
Frankreich in der entsprechenden Branche eingesetzt wird. Dabei ist unerheblich, ob der
Arbeitgeber bereits eine Gesellschaft oder Niederlassung in Frankreich gegründet hat.

Sofern eine Vereinbarung oder ein Abkommen auf einer höheren Ebene als die der Ge-
sellschaft (Berufsbranche, branchenübergreifendesAbkommen usw.) abgeschlossen wird,
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ist der Arbeitgeber, welcher in diesen Anwendungsbereich fällt, nicht unbedingt gezwun-
gen, diese anzuwenden. Es müssen dann zwei Fälle unterschieden werden:

� Das Abkommen wird erweitert.

Ein erweitertes Abkommen ist ein Branchenabkommen, welches durch einen erwei-
ternden Ministererlass im Amtsblatt („Journal officiel“) veröffentlicht wurde.

Sobald ein Abkommen erweitert wurde, ist dieses Abkommen für alle Gesellschaften,
die in dessen beruflichen und geografischen Anwendungsbereich fallen, Pflicht.

Unerheblich ist ferner, ob der Arbeitgeber Mitglied eines Arbeitgeberverbands ist, der
dieses Abkommen unterzeichnet hat.

Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes in dem Abkommen oder im erweiternden Er-
lass geregelt ist, tritt das erweiterte Abkommen am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt in Kraft.

� Das Abkommen wird nicht erweitert.

Der Arbeitgeber ist in diesem Fall nur dazu verpflichtet, das nicht erweiterte Abkom-
men anzuwenden. Er muss aber alles anwenden, wenn er Unterzeichner oder Mitglied
eines unterzeichnenden Arbeitgeberverbands ist.

Beispiel
Die Firma A aus Deutschland möchte ihre Produkte an Großhändler in Frankreich ver-
treiben und stellt einen Außendienstmitarbeiter in Paris ein. Es findet der nationale
Tarifvertrag des Großhandels („Convention Collective Nationale de Commerces du
Gros“) Anwendung. Dieser ist bei der Abfassung des Arbeitsvertrags mit dem Au-
ßendienstmitarbeiter zu berücksichtigen.

Ob durch den Einsatz des Außendienstmitarbeiters eine steuerliche Betriebsstätte
begründet wird, ist als steuerliche Frage ebenso zu klären (siehe dazu Abschn. 39.4).

Allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge sind u. a. über die französische Staatsdru-
ckerei für das Journal Officiel zu erhalten (DIN-A5-Bände) oder im Internet abrufbar
unter: www.legifrance.gouv.fr. Es liegen in der Regel jedoch keine deutschen Überset-
zungen vor.

2.2 Gewohnheitsrecht oder betriebliche Übungen („usages“)

Das Arbeitsrecht kennt zudem das berufseigene Gewohnheitsrecht sowie die betriebliche
Übung.

http://www.legifrance.gouv.fr
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2.2.1 Berufseigenes Gewohnheitsrecht

Es handelt sich hierbei um Gewohnheitsrecht, welches für einen gewissen Beruf und an
einem gewissen Standort bestimmte Vorschriften regelt (z. B. ein Gewohnheitsrecht für
den Beruf eines Notars).

2.2.2 Betriebliche Übung

Eine betriebliche Übung kann eine für das gesamte oder einen Teil des Personals günsti-
ge Vorschrift darstellen. Sie kann außerdem dadurch entstehen, dass ein Tarifabkommen,
welches den Arbeitgeber nicht bindet, freiwillig angewandt wird.

Damit eine betriebliche Übung für beide Parteien bindend entsteht, müssen folgende
Kriterien erfüllt sein:

(1) Die Übung bzw. ein Sachverhalt muss wiederholt und ununterbrochen Anwendung
finden – Kontinuität.

(2) Sie ist bindend für alle Arbeitnehmer, die die gleichen Voraussetzungen erfüllen –
Bindung.

(3) Sie muss einen konkreten Betrag und Anteil aufweisen, d. h., sie wird auf der Basis
eines fixen und genauen Kriteriums festgelegt – Bestimmtheit.

2.3 Betriebsordnung („Règlement intérieur“)

Das „Règlement intérieur“ (interne Ordnung/Betriebsordnung) ist ein einseitig vom Ar-
beitgeber erlassenes Regelwerk über die betriebliche Arbeitsordnung (jedoch wird die
Personalvertretung diesbezüglich informiert und angehört). Eine Betriebsordnung ist in
Betrieben mit mindestens 20 Arbeitnehmern zwingend zu erlassen.

2.3.1 Inhalt

Die Betriebsordnung bestimmt exklusiv (Art. L.1321-1 C.trav.):

� Regelungen zur Arbeitssicherheit und Arbeitshygiene,
� Disziplinarregelungen: Art und Abstufung von Sanktionen,
� Regelungen zu den Rechten der Arbeitnehmer zur Verteidigung gegen Sanktionen und

anwendbare Verfahrensregelungen,
� Regelungen bezüglich des Verbots der sexuellen und psychischen Belästigung.

Die Betriebsordnung darf keine Bestimmungen bezüglich der Arbeitsverträge, der Ver-
gütung, der Anstellung usw. enthalten.
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2.3.2 Verfahren

Das Verfahren ist wie folgt:

a) schriftliche Abfassung auf Initiative des Arbeitgebers in französischer Sprache,
b) Vorlage zur Stellungnahme an die Arbeitnehmervertretung (Betriebsrat, ansonsten Per-

sonaldelegierte, außerdem muss der Arbeitgeber im Vorfeld (falls dieser existiert) die
Meinung des Ausschusses für Hygiene, Sicherheit und Arbeitsbedingungen („Comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail“) einholen),

c) Übersendung an die Arbeitsverwaltung („Inspecteur du travail“) in zwei Ausfertigun-
gen mit Äußerung der Arbeitnehmervertreter,

d) Hinterlegung bei der Geschäftsstelle des Arbeitsgerichts,
e) Aushang im Betrieb (Arbeitsplatz und Ort von Einstellungen).

Schri�liche Abfassung auf Ini�a�ve des Arbeitgebers in 
französischer Sprache

Vorlage zur Stellungnahme an die Arbeitnehmervertretung

Übersendung an die Arbeitsverwaltung

Hinterlegung bei der Geschä�sstelle des Arbeitsgerichts

Aushang im Betrieb

Betriebsordnung, Verfahren

Die Betriebsordnung tritt frühestens einen Monat nach Erfüllung dieser Verfahrensvor-
aussetzungen sowie nach der Hinterlegung und dem Aushang in Kraft.
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2.4 Einseitige Verpflichtung („Engagement unilatéral“)
oder atypische Vereinbarungen („Accord atypique“)

Die atypische Vereinbarung oder einseitige Verpflichtung stellt eine Verpflichtung des Ar-
beitgebers gegenüber seinen Arbeitnehmern dar. Diese kann sich z. B. auf die Berechnung
einer Prämie, die Übernahme gewisser Kosten, den Anspruch auf zusätzliche Urlaubstage,
die Arbeitszeit sowie eine günstigere Behandlung beziehen.

2.5 Der Arbeitsvertrag

Der zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer abgeschlossene Arbeitsvertrag
stellt eine der Quellen des Arbeitsrechts dar (siehe Arbeitsvertrag, Kap. 6).



3Verhältnis der Rechtsquellen zueinander

Angesichts der Anzahl der existierenden Rechtsquellen stellt sich die Frage des Verhält-
nisses der Rechtsquellen zueinander.

3.1 Konflikt zwischen einer internationalen
und einer französischen Regelung

Hier sind zwei Grundsätze von besonderer Bedeutung:

� Überlegenheitsgrundsatz der internationalen Abkommen gegenüber nationalen Geset-
zen,

� Grundsatz des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts gegenüber dem nationalen Recht:
Dieser Grundsatz wird den nationalen Richter dazu führen, jegliche gemeinschafts-
widrige Gesetzes- oder Verordnungsvorschrift außer Anwendung zu lassen oder im
Zweifel den Fall dem EuGH vorzulegen.

3.2 Konflikt zwischen internen Normen

Folgende zwei Grundsätze müssen hier beachtet werden:

a. Der Grundsatz der internen Normenhierarchie („Hiérarchie des normes inter-
nes“):
� Verfassungsregelungen,
� Gesetze,
� Ordnungen,
� Tarifverträge,
� Kollektivverträge (auf Branchen- oder Gesellschaftsebene),

15© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2017
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� betriebliche Übungen,
� Betriebsordnung,
� Arbeitsvertrag,
� einseitige Verpflichtungen des Arbeitgebers.

EU-
Recht

Verfassung

Gesetz

Kollek�vvereinbarungen

Betriebliche Arbeitsordnung

Arbeitsvertrag

Konflikt zwischen internen Normen

b. Das Günstigkeitsprinzip („Principe de faveur“):
Enthalten die verschiedenen arbeitsrechtlichen Rechtsquellen unterschiedliche, einan-
der widersprechende Regelungen, gilt in der Regel das Günstigkeitsprinzip, d. h., es
gilt die für den Arbeitnehmer vorteilhaftere Bestimmung. Der Anwendungsbereich
des Günstigkeitsprinzips ist größer als im deutschen Recht und erfasst auch solche
Fälle, die im deutschen Recht nach anderen Konkurrenzregeln aufgelöst werden. Eine
gesetzliche Regelung verdrängt prinzipiell auch ungünstigere tarifliche Vorschriften.

Nach dem obersten Grundsatz im Arbeitsrecht muss im Falle eines Normenkonflikts
die für den Arbeitnehmer günstigere Regelung Anwendung finden.

Der arbeitsrechtliche Grundsatz öffentlicher Ordnung („Principe de l’ordre public so-
cial“) ist jedoch eingeschränkt anzuwenden, da einige Texte unentbehrlich sind („Ordre
public absolu“). Dies bedeutet, dass von diesen nicht abgewichen werden darf, auch nicht
zugunsten des Arbeitnehmers. Es ist jedoch sehr selten, dass der Gesetzgeber ausdrücklich
erklärt, dass eine Regelung öffentlicher Ordnung unentbehrlich ist.

Außerdem kann ein Kollektivabkommen die Situation der Arbeitnehmer im Vergleich
zu den Gesetzesvorschriften nur verbessern, es sei denn, diese sehen eine andere Rege-
lung vor. Eine Betriebsvereinbarung kann ungünstigere Bestimmungen beinhalten als ein
Abkommen mit beruflichem oder geografischem Anwendungsbereich (z. B. Branchen-
abkommen). Dies jedoch nur, solange (1.) das Branchenabkommen dies nicht verbietet
oder (2.) die Betriebsvereinbarung folgende Sachverhalte regelt: Mindestgehälter, Klassi-
fikation, tarifvertragliche Zusatzsozialversicherungsgarantien sowie Fonds der beruflichen
Fortbildung auf Gegenseitigkeit.


